
Auch bei der Arbeit im Homeoffice gilt der Versicherungs-
schutz der gesetzlichen Unfallversicherung. Welche Wege 
im eigenen Haushalt abgedeckt sind, erklärt unser Poster.Auf (fast) allen Wegen

Annahme von Paketen Wege zum Betreuungsort 
der Kinder und zurück

Wege in der Pause Vom Homeoffice ins Büro Vom Homeoffice  
zum Termin

Wenn der Paketzustellservice während 
der Arbeitszeit an der Haustür klingelt, 
besteht auf dem Weg von und zur Tür 
Versicherungsschutz, wenn sich im Paket 
arbeitsrelevante Dinge, etwa Bürounter-
lagen, befinden. Für private Bestellungen 
oder bei der Paketannahme für die Nach-
barinnen und Nachbarn gilt dies nicht.

Wer sein Kind zur Betreuung etwa in den 
Kindergarten oder die Kita bringt, damit 
die berufliche Tätigkeit im gemeinsa-
men Haushalt ausgeübt werden kann, 
steht dabei unter Versicherungsschutz.

Wege zum Holen eines Getränks, zum 
Mittagessen oder zur Toilette sind im Ho-
meoffice genauso versichert wie im Büro. 
Das gilt auch für den Weg zum Imbiss 
um die Ecke. 

Suchen im Homeoffice tätige Beschäftig-
te das Unternehmen auf, um dort zu ar-
beiten, weil sie beispielsweise im 
Homeoffice IT-Probleme haben, sind sie 
auf dem Weg dorthin versichert.

Auf dem Weg vom Homeoffice zu einem 
Kundentermin oder anderen beruflichen 
Treffen und zurück sind Beschäftigte 
versichert.
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Wie schafft man im Homeoffice eine 
gesunde Arbeitsumgebung?  
Unser Video gibt Tipps:  
youtu.be/OTgL2fKuKf8

https://www.certo-portal.de/einsatz-von-ki

